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Aus der Diskussion bleibt festzuhalten, dass die Vertreter der Beiräte, Herr Nagel und Frau Sieberg, den 
Bürgerantrag unterstützten, da dringender Handlungsbedarf gesehen wurde. Herr Nagel ergänzte, dass 
die Errichtung der Ampelanlage unter Berücksichtigung der Belange von sehbehinderten/blinden 
Menschen erfolgen solle. 
 
Die Herren Burchartz und Schreier sprachen sich unter Berücksichtigung der Erläuterungen zur 
Sitzungsvorlage für eine Ablehnung des Bürgerantrages aus, wobei die Notwendigkeit der Errichtung 
einer Ampelanlage gesehen wurde. 
 
Frau Vogel und die Herren Scholz, Hanten und Joseph erklärten, dass dem Bürgerantrag zugestimmt 
wird, da die Ampelanlage dringend erforderlich ist und der Landesbetrieb seit 7 Jahren die Umsetzung 
nicht erledigt hat. Die Planungsaufgaben sollen extern vergeben werden. 
 
Herr Mittmann erklärte, auch die Verwaltung sehe die Notwendigkeit der Errichtung der Ampelanlage. 
Daher sei im Jahr 2009 die verkehrsrechtliche Anordnung an den Landesbetrieb Straßen erfolgt. Er 
schilderte nochmals ausführlich die Personalsituation. Ein externes Büro, dessen Beauftragung 
notwendig sei, könne auch durch den Landesbetrieb Straßen eingesetzt werden. Weiter sei zu 
berücksichtigen, dass die Umsetzung durch die Stadt Hilden nicht in einem kürzeren Zeitrahmen als dem 
vom Landesbetrieb angegebenen erfolgen könne und das zusätzliche Verwaltungsleistungen durch den 
Abschluss eines Vertrages erbracht werden müssen. 
 
Die stellv. Vorsitzende rief zur Abstimmung auf. 

 
Antragstext: 
 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich beschlossen mit 
10 Ja-Stimmen und 
  6 Nein-Stimmen (CDU-Fraktion, Fraktion Allianz für Hilden) 
 

 
 

Beschlussvorlage 
öffentlich 

 SV-Nr.:WP 14-20 SV 
66/099 

 

Betreff: Anregung nach §24 GO, Fußgängerampel Richrather Straße in 
Höhe S-Bahnhof 
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